
 
 
 
 

 
Hausanschrift: 
35394 Gießen • Colemanstraße 5 
Postanschrift:  
35338 Gießen • Postfach 10 08 51 
Fristenbriefkasten: 
35390 Gießen • Landgraf-Philipp-Platz 1 – 7 
Telefonzentrale:  0641 303-0 
Zentrales Telefax: 0641 303-2197 
Zentrale E-Mail: poststelle@rpgi.hessen.de 
Internet: http://www.rp-giessen.de 

Servicezeiten:  
Mo. - Do. 08:00 - 16:30 Uhr 
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung 
 
Die telefonische Vereinbarung eines 
persönlichen Gesprächstermins wird 
empfohlen. 

 

 

         

Regierungspräsidium Gießen 

         

 
Bauleitplanung der Gemeinde Bad Endbach 
hier: 2. Änderung des Bebauungsplanes „Günterod Nr. 1“ im Ortsteil Günterod 
         
          
              
Verfahren nach § 4(1) BauGB 
 
Ihr Schreiben vom 17.10.2024, hier eingegangen am 17.10.2024 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus Sicht der von mir zu vertretenden Belange nehme ich zur o. g. Bauleitplanung 
wie folgt Stellung: 
 
 
Obere Landesplanungsbehörde 
Bearbeiterin: Frau Demandt, Dez. 31, Tel. 0641/303-2429 
 
Ziel der vorliegenden Planung ist die Herausnahme des Flurstücks 127 aus dem Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans. 
 
Gegen die Änderung bestehen aus raumordnerischer Sicht keine Bedenken.  
 
 
Grundwasser, Wasserversorgung 
Bearbeiterin: Frau Schweinsberger, Dez. 41.1, Tel. 0641/303-4138 
 
Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus Sicht der von mir zu vertretenen Belan-
ge keine Bedenken. Das Plangebiet befindet sich außerhalb eines amtlich 
festgesetzten Wasserschutzgebietes. 
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Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
Bearbeiter: Herr Deuster, Dez. 41.2, Tel. 0641/303-4169 
 
Gegen die Herausnahme von Flurstück 127 aus dem Geltungsbereich und die Ver-
schiebung des Geltungsbereiches bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht für die 
von hier aus zu vertretenden Belange keine Bedenken. Es gibt bezüglich der Ge-
wässerkulisse keine Änderungen. 
 
 
Kommunales Abwasser, Gewässergüte 
Bearbeiterin: Frau Sanow, Dez. 41.3, Tel. 0641/303-4226 
 
Die Zuständigkeit liegt beim Landkreis Marburg-Biedenkopf, FD - Wasser- und Bo-
denschutz. 
 
 
Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, 
Altlasten, Bodenschutz 
Bearbeiterin: Frau Wagner, Dez. 41.4, Tel. 0641/303-4277 
 
Nachsorgender Bodenschutz:  

 
Zurzeit können aus Dezernat 41.4 keine Stellungnahmen abgegeben werden. 
 
Vorsorgender Bodenschutz:  

 
Zurzeit können aus Dezernat 41.4 keine Stellungnahmen abgegeben werden. 
 
Grundsätzlich sind für Neuinanspruchnahmen von Flächen die einschlägigen Boden-
schutz- und Eingriffsminderungsmaßnahmen zu beachten. Im Rahmen der 
Bauleitplanung sind Eingriffe in bislang natürliche Bodenprofile zu beschreiben, bo-
denfunktional zu bewerten und auszugleichen. Der Bodenschutz muss 
insbesondere bei verlorengehender Evapotranspirations-Kühlleistung, Infiltrations- 
und Retentionsleistung mit einer sehr hohen Gewichtung in die Abwägung einfließen. 
 
 
Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen 
Bearbeiter: Herr Quirmbach, Dez. 42.2, Tel. 0641/303- 4367 
 
Nach meiner Aktenlage sind im Plangebiet keine betriebenen Abfallentsorgungsan-
lagen/Deponien im Sinne von § 35 Abs. 1, 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG 
betroffen. In diese Prüfung sind Altablagerungen/Altstandorte im Sinne des Boden-
schutzrechtes nicht eingeschlossen. Diese unterliegen der Bewertung durch die 
zuständige Bodenschutzbehörde. 
Aus abfallbehördlicher Sicht bestehen somit keine Bedenken gegen das bauleitpla-
nerische Vorhaben. 
Bei Bau,- Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt 
„Entsorgung von Bauabfällen“ (Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018) der Regierungs-
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präsidien in Hessen zu beachten (www.rp-giessen.hessen.de, Umwelt, Abfall, Bau- 
und Gewerbeabfall, Bau- und Abbruchabfälle). 
Das Baumerkblatt enthält Informationen im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Abfal-
leinstufung, Beprobung, Trennung und Verwertung/Beseitigung von Bauabfällen (z. 
B. Bauschutt und Bodenaushubmaterial sowie gefährliche Bauabfälle wie z. B. As-
bestzementplatten). Downloadlink: https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-
giessen.hessen.de/files/2022-04/baumerkblatt_2015-12-10.pdf 
 
Im Hinblick auf die ordnungsgemäße Abfallentsorgung für mineralische Abfälle wird 
auf die Vorgaben der seit 01.08.2023 geltenden Ersatzbaustoffverordnung (EBV) 
vom 09.07.2021 (BGBl I s. 2598) hingewiesen. Die EBV enthält die u. a. die Anforde-
rungen an die getrennte Sammlung von mineralischen Abfällen aus technischen 
Bauwerken sowie die Anforderungen an den Einbau von zulässigen mineralischen 
Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken (z. B. Errichtung eines Walles mit Bo-
denmaterial bzw. Erdaushub) und sonstige Verpflichtungen (z. B. Anzeigepflichten). 
Hierzu wird auf die Infoblätter der Regierungspräsidien zur Ersatzbaustoffverordnung 
unter folgendem Link: https://rp-
giessen.hessen.de/umwelt/abfall/abfallnews/ersatzbaustoffverordnung (Abfall -> Ab-
fallnews -> Ersatzbaustoffe) verwiesen. 
 
Hinweis: 
Am 01.08.2023 ist die neue Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) als Teil der sog. Mantelverordnung in Kraft getreten.  
Als eine der wesentlichen Neuerungen sind die Regelungen zum Auf- und Einbrin-
gen von Bodenmaterial (z. B. Erdaushub) neu gefasst und der bisherige 
Anwendungsbereich zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht um den 
Anwendungsbereich unterhalb oder außerhalb dieser sowie um die Verfüllung von 
Abgrabungen und Tagebauen erweitert worden.  
Die materiellen Anforderungen an das Auf- und Einbringen vom Bodenmaterial sind 
in den §§ 6 – 8 BBodSchV enthalten und von der zuständigen Bodenschutzbehörde 
festzulegen und zu überwachen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei Auffüllungen nur dann um eine Verwer-
tungsmaßnahme von Abfällen (hier: Erdaushub) im Sinne von § 7 Abs. 3 KrWG 
handelt, wenn nur so viel Erd- bzw. Bodenmaterial eingebracht wird, wie für die Profi-
lierung zur Erstellung der benötigten Geländekubatur unbedingt benötigt wird. Sofern 
darüber hinaus weiteres Bodenmaterial eingebracht werden sollte, würde es sich um 
eine unzulässige Abfallablagerung (Beseitigungsmaßnahme) handeln. Bauschutt 
oder andere Abfälle dürfen grundsätzlich nicht zur Auffüllung verwendet werden. 
 
 
Immissionsschutz II 
Bearbeiter: Herr Tybussek, Dez. 43.2, Tel. 0641/303-4395 
 
Nach Durchsicht der Planunterlagen zum Entwurf des o. g. Bebauungsplans sind 
immissionsschutzrechtliche Konflikte nicht ersichtlich. 
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Bergaufsicht 
Bearbeiterin: Frau Zapata, Dez. 44.1, Tel. 0641/303-4533 
 
Bei Baumaßnahmen im Bereich der o. g. Bauleitplanung ist auf Spuren ehemaligen 
Bergbaus zu achten; ggf. sind entsprechende bauliche Sicherungsmaßnahmen zu 
treffen. 
 
 
Landwirtschaft 
Bearbeiter: Herr Brenner, Dez. 51.1, Tel. 0641/303-5126 
 
Bezüglich der mir vorgelegten Unterlagen werden aus Sicht des öffentlichen Belan-
ges Landwirtschaft keine Bedenken vorgetragen. 
 
 
Obere Naturschutzbehörde 
Bearbeiterin: Frau Wiesner, Dez. 53.1, Tel. 0641/303-5531 
 
Von der Planung werden keine nach §§ 23 und 26 BNatSchG ausgewiesenen oder 
geplanten Schutzgebiete berührt. 
 
Naturschutzgebiet 
Nicht betroffen 
 
Landschaftsschutzgebiet 
Nicht betroffen 
 
Ich weise darauf hin, dass für weitere naturschutzrechtlich und -fachliche  
Belange die Zuständigkeit der Unteren Naturschutzbehörde gegeben ist. 
 
 
Obere Forstbehörde 
Bearbeiterin: Frau Ströhlein, Dez. 53.1F, Tel. 0641/303-5549 
 
Forstliche Belange sind durch o. g. Vorhaben nur mittelbar betroffen. 
Der Geltungsbereich grenzt im Süden an Wald i. S. d. § 2 Hessisches Waldgesetz 
(HWaldG) auf dem Flst. 57 an und liegt im Gefahrenbereich dieses Waldes (30 m, 
ca. 1 Baumlänge). Ich weise auf von der Waldfläche ausgehende Gefahren durch 
Windwurf, Astbruch durch Trocknis und Nassschnee und erhöhte Waldbrandgefahr 
hin. Gemäß § 5 Abs. 3 BauGB bzw. nach § 9 Abs. 5 BauGB sollen Flächen, bei de-
ren Bebauung bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen äußere Einwirkungen und 
Naturgewalten erforderlich sind, sowohl im Flächennutzungsplan als auch im Bebau-
ungsplan gekennzeichnet werden. Ich empfehle, die Baugrenzen auf Flst. 56/1 auf 
eine Entfernung von 35 m zum Waldrand zurückzunehmen, um sowohl das vom 
Wald ausgehende Risiko für Personenschäden und Sachschäden an baulichen Ein-
richtungen als auch die Beeinträchtigung der ökologischen Funktion des Waldrandes 
zu minimieren. 
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Ich weise außerdem daraufhin, dass nach § 8 Absatz 3 HWaldG im Wald und im Ab-
stand von weniger als 100 Metern vom Waldrand 

 nur mit Genehmigung der Forstbehörde Feuer angezündet und unterhalten 
werden oder offenes Licht gebraucht werden darf, 

 brennende oder glimmende Gegenstände nicht weggeworfen oder sonst unvor-
sichtig gehandhabt werden dürfen.  

Nach § 8 Absatz 4 HWaldG bedarf es keiner Genehmigung für das Anzünden und 
Unterhalten von Feuer in einer Anlage, die behördlich, insbesondere bau- oder ge-
werberechtlich genehmigt wurde, und auch ist das Grillen auf Grundstücken am Wald 
mit zugelassener Wohnbebauung nicht genehmigungspflichtig, sofern keine hohe 
Brandgefahr besteht. Es wird jedoch in diesen Fällen empfohlen, einen Sicherheits-
abstand von ca. 30m zum Waldrand einzuhalten. 
Nach § 8 Absatz 5 HWaldG ist ein nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 HWaldG genehmigtes 
oder nach § 8 Abs. 4 HWaldG zulässiges Feuer ständig zu beaufsichtigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Josupeit 
 
 
 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. 
Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 


